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Kantonsratsbeschluss über den Um- und Ergänzungsbau  
an der Mingerstrasse 2 in St.Gallen für die Zusammenführung  
der Standorte der Sicherheitspolizei 
 

 

Erlassen am 15. Juni 2022 

 

 

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen 

 

hat von der Botschaft der Regierung vom 21. Dezember 20211 Kenntnis genommen und 

 

erlässt 

 

als Beschluss: 

 

 

I. 
 

Ziff. 1 

1 Das Bauvorhaben und der Voranschlag für die Anlagekosten für den Um- und Ergänzungsbau 

an der Mingerstrasse 2 in St.Gallen für die Zusammenführung der Standorte der Sicherheitspoli-

zei von Fr. 10'820'000.– werden genehmigt. 

 

 

Ziff. 2 

1 Zur Deckung der Kosten wird nach Abzug des erwarteten Bundesbeitrags von Fr. 300'000.– ein 

Kredit von Fr. 10'520'000.– gewährt. 

 
2 Der Kredit wird der Investitionsrechnung belastet und ab dem Jahr 2025 innert zehn Jahren ab-

geschrieben. 

 

 

Ziff. 3 

1 Über Nachtragskredite für Mehrkosten, die auf ausserordentliche, nicht vorhersehbare Um-

stände zurückgehen, beschliesst der Kantonsrat endgültig. 

 
2 Mehrkosten infolge ausgewiesener Teuerung oder Anpassung der Mehrwertsteuer bewilligt  

die Regierung. 

 

 

II. 
 

[keine Änderung anderer Erlasse] 

 

  

                                                   
1  ABl 2022-00.060.463. 
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III. 
 

[keine Aufhebung anderer Erlasse] 

 

 

IV. 
 

1. Die Regierung bestimmt den Vollzugsbeginn dieses Erlasses. 

 

2. Dieser Erlass untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.2 

 

 

Der Präsident des Kantonsrates: 

Jens Jäger 

 

Der Leiter der Parlamentsdienste: 

Lukas Schmucki 

 

 

                                                   
2  Art. 7 Abs. 1 RIG, sGS 125.1. 


